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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

es gibt Situationen, die ein Ge-
spür für richtiges Handeln erfor-
dern. Situationen, in denen Hal-
tung gefragt ist.

Wie weitreichend eine falsche 
Entscheidung in eben diesen Si-
tuationen sein kann, hat uns die 
Wahl des Ministerpräsidenten in 
Thüringen vor Au-
gen geführt.

Eine Wahl, deren 
Umstände noch un-
klar sind, vielleicht 
auch immer unklar 
bleiben werden. Eine 
Wahl jedoch, die un-
bestritten erst durch 
Stimmen einer rech-
ten und durch unde-
mokratische Positio-
nen geprägten Partei 
möglich wurde. Für 
aufrechte Demokraten ist dies 
schlichtweg ein unerträgliches 
Ereignis. Das anschließende Ver-
halten der Beteiligten von FDP 
und CDU zeigte zudem eine un-
klare Haltung zum rechten Rand. 

Jeder politische Akteur weiß: ei-
ne Wahl ist erst gelaufen, wenn 
sie angenommen ist. Dass der 
Kandidat der FDP, wohl wissend 
um das Zustandekommen des 
Ergebnisses, die Wahl dennoch 
angenommen hat, spricht ent-
weder für Naivität oder bewuss-
tes in Kauf nehmen der Umstän-
de. Wie auch immer: es fehlte an 
Haltung.

Natürlich besteht politischer 
Wettbewerb aus dem Ringen 
um Meinungen. Eine lebendi-
ge Debattenkultur ohne unter-
schiedliche Weltanschauungen 
wäre nur halb so inspirierend, 
die Ergebnisse kein Abbild unse-
rer Gesellschaft. Eine Debatten-
kultur stößt jedoch dort an Gren-
zen, wo Diskutanten das Recht 
auf Meinungsäußerung einfor-
dern, um andere ihrer Rechte 
zu beschneiden. An dieser Stel-

le muss eine jede De-
mokratin, ein jeder 
Demokrat, eine klare 
Grenze ziehen. 

Als kommunale Fami-
lie müssen wir uns un-
serer Verantwortung 
bewusst sein. Wir 
sind die Ansprech-
partner vor Ort, die 
Gesichter unserer de-
mokratischen Grund-
ordnung in der un-
mittelbaren Nach-

barschaft. Wir sind mit allen 
Facetten und Meinungen der 
Gesellschaft direkt konfrontiert. 
Umso wichtiger ist es, eine uner-
schütterliche Haltung zu haben. 
Ich bin froh, dass so viele Genos-
sinnen und Genossen bewiesen 
haben, wie unerschütterlich un-
sere Haltung ist. Für die Sozialde-
mokratie wird immer feststehen: 
Kein Fußbreit dem Faschismus.

Euer Frank Baranowski

Vorsitzender der SGK NRW und
Oberbürgermeister der Stadt 

Gelsenkirchen
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Was tun gegen Hass und Gewalt?
Gewalt und Drohungen gegen-
über Mandatsträgern, Politikern, 
Polizisten und Rettungskräften 
nehmen in erschreckender Wei-
se zu, auch der politische Mord 
an Walter Lübcke gehört zur Bi-
lanz des abgelaufenen Jahres. 
Deshalb gehört der Kampf ge-
gen Hetze, Rechtsextremismus 
und Hasskriminalität auf die Ta-
gesordnung. SPD-Generalsekre-
tär Lars Klingbeil hat einen run-
den Tisch mit vielen Organisatio-
nen im Willy-Brandt-Haus einbe-
rufen, der konkrete Maßnahmen 
auf den Weg bringen wird. Auch 
die SGK NRW und die kommuna-
len Spitzenverbände haben das 
Thema aufgegriffen. Auf Initiative 
der SPD-Bundestagsfraktion fand 
am 16. Januar eine aktuelle Stun-
de im Parlament statt: ein Tag zu-
vor war ein Anschlag auf das Bü-
ro des Haller SPD-MdB Karamba 
Diaby verübt worden, doch auch 
andere Abgeordnete und viele eh-
renamtlich Tätige sind im letzten 
Jahr bedroht worden.

Dem Bundeskriminalamt sind für 
das Jahr 2019 bislang 1.241 poli-
tisch motivierte Straftaten gegen 
Amts- und Mandatsträger gemel-
det worden. Auch Polizeibeamte 
sowie andere Einsatz- und Ret-
tungskräfte wie auch Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen von lokalen 
Behörden waren immer wieder 
Ziel gewalttätiger Angriffe.

Fünf Punkte sollten wir als dauer-
hafte Aufgabe verstehen:

1. Der Rechtsstaat muss bewei-
sen, dass das Gewaltmonopol 
ausschließlich beim Staat liegt. Er 
muss zeigen, dass er die Grund-
rechte der Bürgerinnen und Bür-
ger wirksam schützt und Verfah-
ren zu Ende führt. Das Kabinett 
hat auf Initiative von Justizministe-
rin Christine Lamprecht einen Ak-
tionsplan verabschiedet, der u.a. 
folgende Regelungen enthält: 

 � Das Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG) wird ver-
schärft, Morddrohungen und 
Volksverhetzungen sollen bes-
ser verfolgt werden, 

 � der §188 Strafgesetzbuch wird 
so angepasst, dass auch auf 
kommunaler Ebene üble Nach-
rede und Verleumdungen ge-
gen Personen des öffentlichen 
Lebens verfolgt werden können, 

 � und der strafrechtliche Schutz 
des Paragrafen 113 StGB wird 
auf Notärzte und Sanitäter aus-
geweitet.

 � Auch das Waffen- und Spreng-
stoffrecht ist verschärft worden, 

denn die Bewaffnung von Bür-
germeistern ist keine Alternative!

2. So sehr strafrechtliches Handeln 
notwendig ist, kann es nicht darü-

ber hinwegtäuschen, dass die zu-
nehmende Gewalt und der Hass 
Ursachen hat, soziale, aber auch 
solche, die unsere politische Kultur 
bedrohen. Demokratie muss immer 
wieder neu gelernt, neu erkämpft, 
neu gelebt werden. Auch und vor 
allem auf der kommunalen Ebene. 
Dort ist Prävention wichtig und er-
folgversprechend. Das Programm 
„Demokratie leben“, für das 115 
Millionen Euro bereitgestellt wer-
den, ist ein Beispiel dafür.

Fortsetzung auf Seite 2

„Gemeinderäte und Bürgermeister sind kein Freiwild und nicht 
Fußabtreter der Frustrierten. Im Gegenteil: Zehntausende von 
ehrenamtlichen Mandatsträgern – die wir Gott sei Dank haben 
in diesem Land! – sind das Fundament, auf dem das Gebäude 
unserer Demokratie errichtet ist. Hass und Verrohung dürfen 
niemals Normalität werden in unserem Land! Wir müssen uns 
dem, wo immer es geht, entgegenstellen!

Alle, die sich in unserer Demokratie und für unsere Demokratie 
engagieren, verdienen unseren Schutz und unseren Respekt."

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in seiner Rede zum 
Sommerfest im Schloss Bellevue am 30. August 2019

Von Bernhard Daldrup MdB, 
Landesgeschäftsführer der SGK 
NRW und kommunalpolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion
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Alle Ebenen sind gefordert:
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Was man tun kann
Wer das Thema aufgreifen will, hat da-
zu auch vor Ort viele Möglichkeiten. 
Runde Tische, Talk-Runden, Podiums-
gespräche. Betroffene einladen und mit 
ihnen öffentlich diskutieren: Welche Er-
fahrungen gibt es, was sollte man tun?

Ein Veranstaltungsbeispiel und Re-
solutionen von SGK NRW, Deutscher 
Städte und Gemeindebund und Deut-
scher Städtetag können hier herunter-
geladen werden:

Fortsetzung von Seite 1
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Bernhard Daldrup, kommunalpo-
litischer Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion, eröffnete die 
gut besuchte Diskussionsveran-
staltung. SPD-Bundestagsfrakti-
onsvorsitzender Rolf Mützenich 
stellte klar, dass die SPD nicht 
erst jetzt die Themenfelder Um-
welt- und Klimapolitik entdeckt 
habe, sondern schon seit Willy 
Brandt 1961 forderte: „Der Him-
mel über der Ruhr muss wieder 
blau werden.“  

Bundesumweltministerin Sven-
ja Schulze machte deutlich, dass 
Klimaschutz nur gemeinsam mit 
den Kommunen gelingen könne. 
Im Jahr 2050 treibhausgasneutral 
zu sein, sei ein ambitioniertes Ziel 
und bedeute einen kompletten 
Wandel der Gesellschaft. Klima-
schutz dürfe aus Sicht der Sozi-
aldemokraten keine neue soziale 
Frage aufwerfen, er müsse sozi-
al und gerecht gestaltet werden. 
Für Projekte wie ein angepasstes 

Wassermanagement, mehr Ver-
schattung in Siedlungsbereichen, 
ein Starkregenmanagement und 
viele weitere Maßnahmen stellt 
der Bund bis 2023 rund 54 Mil-
liarden Euro zur Verfügung. Neu 
ist z. B. auch der Förderlotse, ein 
Online-Angebot, um Kommunen 
zielgerichtet zu den richtigen 
Förderangeboten zu leiten.

Kommunalkonferenz: 

Klimawandel findet in 
den Kommunen statt
Unter dem Titel „Kommunen und Klimaschutz. Der Zukunft zu-

gewandt – ökologisch und sozial“ hatte die SPD-Bundestags-

fraktion am 31.01.2020 Expertinnen und Experten sowie Inte-

ressierte aus der kommunalpolitischen Familie in den Berliner 

Reichstag eingeladen. 

Mit dem bekanntesten Stereotyp 
in der Altschuldendebatte, näm-
lich, dass hoch verschuldete Kom-
munen schlicht mit Geld nicht 
umgehen könnten, räumte der 
bundesweit bekannte Finanzwis-
senschaftler Prof. Dr. Junkernhein-
rich gleich zu Beginn seines Vor-
trages in der SGK-Expertengrup-
pe Kommunalfinanzen auf. Die 
Kommunen in NRW liegen näm-
lich bei den Kosten der laufenden 
Verwaltung je Einwohner und an-
deren Benchmarks schon seit ei-
niger Zeit unterhalb des Bundes-
schnitts. Ebenfalls mit konkreten 
Berechnungen konnte Junkernh-
einrich darlegen, wie eng die Ver-
quickung zwischen hohen Sozi-
alausgaben und kommunale Fi-
nanzschwäche ist.

Im Ergebnis war das Plädoyer des 
SGK-Expertengremiums darum 
klar: Abbau der kommunalen Alt-
schulden unter Mithilfe des Bundes 
und der Länder, und zwar bald!

Zur Vermeidung neuer Schulden, 
so ergänzte Junkernheinrich, muss 
dabei sichergestellt werden, dass 
die Haushaltsausgleiche in Zu-
kunft auch dann gelingen, wenn 
die Konjunktur schwächelt. Hier-
zu bedarf es weiterer Entlastung 
bei der Soziallastenfinanzierung, 
einer aufgabenangemessenen Fi-
nanzausstattung und einer besse-
ren Kontrolle durch die Haushalts-
aufsicht.  

Betrachtet man nun die politi-
schen Debatten in Berlin und Düs-
seldorf, so stellt man fest, dass 
insbesondere die SPD-Bundes-
tagsfraktion und Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz „Dampf ma-

chen“ beim Thema Altschulden. 
So finden zurzeit intensive Gesprä-
che zwischen den Ländern und 
dem Bund statt, um abzuklären, 
wie die Bereitschaft zur Solidari-
tät insbesondere bei den Ländern 
ist, die selbst nicht zu den großen 
Profiteuren einer kommunaler Alt-
schuldenlösung gehören – allen 
voran Bayern.

Unverständlich ist allerdings, wa-
rum ausgerechnet in NRW als 
größtem Profiteur einer Altschul-
denlösung die Landesregierung 
so lethargisch agiert. Dies mag 
sich allerdings durch den unions-
internen Streit innerhalb der CDU-
NRW-Gruppe erklären. Während 
Ministerpräsident Laschet „vom 
Bund Altschuldenfonds für arme 
NRW-Städte fordert“, pustet der 
aus NRW stammende CDU-Frak-
tionsvorsitzende im Bundestag, 
Ralph Brinkhaus, in ein ganz an-

deres Horn und erklärt: „Der Bund 
ist für die Altschulden der Kom-
munen nicht zuständig.“ 

Während sich die Union also wei-
terhin uneins ist, laufen den Städ-
ten mit hoher Schuldenlast die 
Zeit und teilweise auch die Ein-
wohner davon. Vergleicht man 
die Realsteuern, das kulturelle An-
gebot oder die Kosten der Kita 
von Oberhausen, Essen oder Of-
fenbach mit Düsseldorf, Monheim 
oder Bad Homburg wird schnell 
klar: Zwischen den Städten liegen 
zum Teil nur wenige Kilometer 
und trotzdem trennen sie Welten.  

Insbesondere die gutsituierten 
Bürgerinnen und Bürger warten 
darum nicht länger, bis sich die 
CDU endlich einig ist, sondern 
wandern ab in die Städte, die eh 
schon Haushaltsüberschüsse er-
wirtschaften. 

Altschuldenabbau – jetzt oder nie?

Prof. Dr. Martin Junkernheinrich

3. Carlo Schmidt hat einmal das 
Merkmal des bundesdeutschen 
Rechtsstaats damit begründet, 
dass er nicht nur formalen staats-
rechtlichen Anforderungen ge-
nügt, sondern an der sittlichen 
Idee der Gerechtigkeit orientiert 
ist. Daran dürfen die Menschen 
ebenso wenig zweifeln, wie am 
Ringen um politische Ziele mit der 
Bereitschaft zum Kompromiss im 
demokratischen Staat. Der „Fau-
le Kompromiss“ war auch die dif-
famierende Formel der Nazis ge-
genüber dem Ringen um die De-
mokratie in der Weimarer Repu-
blik. „Diese Haltung verspottet 
die Diskussion als Gerede und das 
Parlament als Schwatzbude. Wo 

sich die Unfähigkeit zum Kompro-
miss mit Macht verbindet und auf 
Minderheiten zielt, entsteht Bru-
talität, das hat uns die Geschichte 
gelehrt. Jeder muss wissen, dass 
hetzerische Sprache die Vorhut 
der Gewalt ist“, so der Bundes-
präsident. 

„Die Demokratie verlässt sich 
nicht auf Zwang und Kontrolle, 
und sie beruft sich nicht auf gött-
liche Gnaden. Sondern Demokra-
tie ist und bleibt ein Wagnis, weil 
sie sich völlig ihren Bürgern an-
vertraut! Jeder, der sich abwen-
det, fehlt der Demokratie. Und 
deshalb dürfen wir niemanden 
achselzuckend ziehen lassen“, so 

Frank Walter Steinmeier. Nieman-
den ziehen zu lassen, heißt, das 
öffentliche Bewusstsein für unse-
re Demokratie und ihre Geschich-
te zu stärken. 

4. Auch die politische Bildung in 
unseren Schulen, aber auch in der 
Gesellschaft ist offenbar stark ver-
nachlässigt worden, auch wenn 
Schulen und die Zivilgesellschaft 
in großer Zahl  aus Solidarität und 
mit Leidenschaft unsere Demo-
kratie, unsere Rechts- und Sozial-
staatlichkeit verteidigen. 

Wenn wir wirksam gegen Hass 
und Hetze, Ausländerfeindlichkeit 
und Gewalt vorgehen wollen, ist 

die Stärkung einer der Säulen un-
serer Demokratie unabdingbar: 
die der Städte und Gemeinden. 
Wer die Kommunen stärkt, macht 
die Gesellschaft stark. Es ist des-
halb zu begrüßen, dass es mitt-
lerweile zahlreiche Initiativen und 
Aktionen auf kommunaler Ebene 
gibt und auch die kommunalen 
Spitzenverbände Vorschläge und 
Forderungen unterbreitet haben.

Alle Ebenen sind  gefordert: Bund, 
Länder, aber eben auch die Kom-
munen müssen alle Anstrengun-
gen zur Stärkung der Zivilgesell-
schaft und Förderung der demo-
kratischen politischen Kultur un-
ternehmen.

Was tun gegen Hass und Gewalt?Alle Ebenen sind gefordert:

Kontakt&FragenChristoph Ö�kingWilly-Brandt-Haus Roonstr. 1, 59229 AhlenTel.: 02382 / 914422Fax: 02382 / 9144-70bernhard.daldrup.ma02@bundestag.de

Eintri� freiZwecks Planung und Verpflegung bi�en wir 

um eine Rückmeldung bei Teilnahme mit 

beiliegender Karte per Post, Fax oder E-Mail  

bis zum 16.03.2020.
Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr.

#redenWirüber

#redenWirüberRespekt

Einladung
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Mi�woch, 18. März 2020
19:00 Uhr im Landgasthaus “Hohen Hagen”

Zum Hohen Hagen 4, 59320 Ennigerloh

Landgasthaus Hohen Hagen
Zum Hohen Hagen 4, 59320 Ennigerloh

Neubeckum

Ennigerloh

Oelde

B58 A2

B475

A2

A2

B475

Bild von Arek Socha auf Pixabay
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Der ehemalige Präsident des 
Verfassungsgerichtshofs, Dr. 
Michael Bertrams, hat in ei-
nem Interview gesagt, er 
habe das Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofs zur Stich-
wahl kommen sehen.  War 
das Urteil so vorhersehbar? 

Ja, das Urteil ist eine konsequen-
te Fortsetzung der Entscheidung 
des gleichen Gerichts von 2009. 
Alle juristischen Sachverständi-
gen hatten daher in der öffent-
lichen Anhörung des Landtages 
vor einer Abschaffung der Stich-
wahl gewarnt. Die Abschaffung 
der Stichwahl hätte Minderhei-
ten-Bürgermeister hervorge-
bracht, die im ersten Wahlgang 
mit nur relativer Mehrheit weit 
unterhalb der Schwelle der abso-
luten Mehrheit gewählt worden 
wären. Deren demokratische Le-
gitimation wäre also gefährdet 
gewesen, da sich die Mehrheit 
der Wähler nicht für sie ausge-
sprochen hat, sondern andere 
Kandidaten gewählt hätte. 

Das Gericht hatte in sei-
nem Urteil von 2009 daher 
den Gesetzgeber aufgefor-
dert, die Wahlverhältnisse 
im Blick zu behalten. Nach 
den Bürgermeisterstichwahlen 
2014 fasste die Landesregierung 
die aus den Stichwahlergeb-
nissen gemachten Erkenntnis-
se für den Landtag zusammen. 
Bereits aus dieser Analyse wur-
de deutlich, dass die Stichwahl 
die demokratische Legitimation 
der Bürgermeister stärkt und die 
Teilhabe der Bürger verbessert. 
Schließlich kann eine Stichwahl 
auch die Chancengleichheit von 
Bewerbern aus kleineren Partei-
en herstellen. Der kommunal-
politische Ausschuss des Land-
tages schloss sich dieser Analy-
se seinerzeit einstimmig an. Es 
war daher sehr überraschend, 
dass die schwarz-gelbe Land-
tagsmehrheit entgegen diesen 
Erkenntnissen und trotz Hinwei-
sen in der Sachverständigenan-
hörung die Stichwahl einfach ab-
geschafft hat. 

Das Urteil liest sich teilweise 
so, als ob dem Gesetzgeber 
schlicht taktisches Kalkül bei 

der Abschaffung der 
Stichwahl unterstellt wird? 

Das Gericht hat in seiner Urteils-
begründung klar gemacht, dass 
der Gesetzgeber bereits bei der 
Abschaffung der Stichwahl sei-
ner Beobachtungs- und Progno-
sepflicht nicht nachgekommen 
ist. Fakten wie die zunehmende 
Zersplitterung der Parteienland-
schaft oder die Auswirkungen 
der Abschaffung der Sperrklau-
sel sind nicht untersucht worden. 
Die Begründung des Gesetzent-
wurfes der Regierungsfraktionen 
enthielt zudem inhaltliche Fehler. 
Auch die nachgesteuerten Kor-
rekturversuche der Landesregie-
rung gingen überwiegend nicht 
auf die von den Sachverständi-
gen genannten und später vom 
Gericht ausgeführten Aspekte 
ein.

Das Urteil war allerdings 
nicht einstimmig. Es gibt ein 
sogenanntes „Minderheitsvo-

tum“ mit dem ein-
zelne Richter ihre abweichen-
de Meinung darlegen kön-
nen. Welche Bedeutung hat 
dies und bedeutet das, dass 
das Gericht entlang von par-
teipolitischen Grenzen geur-
teilt hat? 

Nein, ich denke nicht, dass inner-
halb der Richterbank parteipoli-
tische Überlegungen eine Rol-
le spielen. Der Verfassungsge-
richtshof ist Gericht und Verfas-
sungsorgan zugleich. Er ist mit 
unabhängigen Richtern besetzt, 
die nur nach rechtlichen Maßstä-
ben entscheiden.  

Das Minderheitenvotum hat für 
die Rechtsverbindlichkeit des Ur-
teils keine Bedeutung. Das für 
die Abschaffung der Stichwahl 
vorgetragene Argument der 
„sinkenden Wahlbeteiligung“ bei 
Stichwahlen vermag meiner An-
sicht nach nicht zu überzeugen. 

Die Stichwahl 
ist keine isoliert zu betrachten-
de Wahl, sondern eine Verlänge-
rung der Hauptwahl. Die Wahl-
berechtigten in der Hauptwahl 
haben bereits eine Vorauswahl 
getroffen, sodass ihre dortige 
Wahlbeteiligung in die Stichwahl 
weiterwirkt.  

Völlig unerwartet und un-
gefragt hat das Gericht sich 
auch zur Vergleichbarkeit 
bei der Einteilung der Wahl-
bezirke geäußert und damit 
für viel „Chaos“ gesorgt. War 
dieser Punkt vorhersehbar? 

Nach dem von den Regierungs-
fraktionen beschlossenen neu-
en Zuschnitt werden künftig nur 
noch Deutsche und EU-Bürger 
gezählt, die nicht wahlberechtig-
ten Einwohner aus Drittstaaten 
(z.B. türkische Einwohner) dage-
gen nicht mehr. Überraschende 

Töne schlägt die Entschei-
dung des Gerichts hinsicht-
lich der zu beachtenden Ab-
weichungsgrenze in Gestalt 
der Einführung einer kon-
kreten 15%-Klausel an. 

Ratsmitglieder in Wahlbezirken 
mit einem hohen Anteil von Ein-
wohnern aus Drittstaaten haben 
dementsprechend eine höhere 
Anzahl von Einwohnern zu be-
treuen. Gerade solche Wahlbe-
zirke können aufgrund ihrer Be-
völkerungsstruktur aber beson-
ders betreuungsintensiv sein. 
Dies lässt das Gericht leider nicht 
gelten. Mehr Verständnis hat 
hierfür das Bundesverfassungs-
gericht, welches die „territoria-
le Verankerung des im Wahlkreis 
gewählten Abgeordneten“ und 
die durch die Direktwahl „ge-
knüpfte engere persönliche Be-
ziehung des Wahlkreisabgeord-
neten zu dem Wahlkreis“ als ab-
wägungsrelevanten Faktor aner-
kennt.

Für die Kommunalwahl 2020 
ist die Frage der Stichwahl 
nun höchstrichterlich geklärt, 
grundsätzlich ist die Frage 
weiterhin offen. Wäre es nun 
nicht erforderlich, die Ant-
wort auf diese Frage in der 
Landesverfassung zu veran-
kern, um weiteres dilettanti-
sches rumbasteln am Wahl-
system zu verhindern?  

Ich halte die Frage der Beibehal-
tung der Stichwahl angesichts 
der hohen Anforderungen für 
eine Abschaffung und der vor-
handenen Parteienlandschaft 
für geklärt. Etwaige weitere ge-
setzgeberische Versuche, diese 
oder andere Wahlen abzuschaf-
fen, sind meines Erachtens zum 
Scheitern verurteilt. Ungeachtet 
dessen, würde ich eine klarstel-
lende Regelung der Aufnahme 
der Stichwahl in die Landesver-
fassung begrüßen.

Zu kurz gedacht Herr Laschet: 
Ein guter Tag für die Demokratie!
Interview mit Prof. Dr. Frank Bätge, Sachverständiger in der Anhörung und Dozent an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV), zur Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs zur Abschaffung der Stichwahl.

Bild von Arek Socha auf Pixabay
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Integrationsräte: Folklore oder 
politische Partizipation?

Schwächung durch Stärkung! 

Laut § 27 Gemeindeordnung 
NRW sind Integrationsräte ab ei-
ner Anzahl von 5.000 ausländi-
schen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern zu bilden. Ab 2.000 aus-
ländischen Einwohnerinnen und 
Einwohnern sind sie zu bilden, 
wenn dies mindestens 200 Wahl-
berechtigte beantragen. Er soll die 
politische Teilhabe von Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte er-
möglichen und mit der Arbeit des 
Rates verknüpfen.  

Die Stärkung der Integrationsräte 
zur letzten Kommunalwahl ist ein 
klarer Erfolg der damaligen SPD- 
Landesregierung von Hannelore 
Kraft. Das führte bisher dazu, 
dass 107 Kommunen in NRW der 
Einrichtung von Integrationsräten 
nachgekommen sind.

Völlig unnötig hat nun die 
schwarz-gelbe Landesregierung 
den Paragrafen so abgeschwächt, 
dass eine Kommune auf einfachen 
Beschluss des Rates die Integrati-
onsratswahl abschwächen kann. 

Die Folge: Möchte der Rat kei-
nen eigenständigen Integrations-
rat haben, kann auf Beschluss des 
Rates nur noch ein Integrations-
ausschuss eingerichtet werden, 
der nicht mehr die vollständige Ei-
genständigkeit zur Folge hat. 

Begründet wird dies damit, dass 
hierdurch eine Besserstellung des 
Gremiums erfolge und es näher an 
den Rat und die zuständigen Äm-
ter angebunden werde. Die häufig 
mangelnde Beteiligung oder das 
fehlende Selbstverständnis des 

Gremiums könn-
ten so aufgefangen 
werden. Fadenschei-
nige Argumente: Denn es ist  
Aufgabe der Kommune dafür zu 
sorgen, dass ein solches Gremium 
– egal wie es heißt – an die Ver-
waltung und die politischen Gre-
mien angebunden und so ausge-
stattet wird, dass eine kontinuier-
liche Arbeit ermöglicht wird. 

Die Entscheidung von Minister-
präsident Laschets NRW-Koalition 
lässt eher die Vermutung zu, dass 
man eine Bevölkerungsgruppe in 
verschiedenen Kommunen bes-
ser „kontrollieren” möchte, da es 
für viele Kommunen zu aufwendig 
ist, einen aktiven Integrationsrat zu 
„bändigen“. 

Eigene Listen aufstellen 

Dort, wo es weiterhin Integrati-
onsräte geben wird, ist es uner-

läss-
lich, dass sich 
gerade die Sozialdemokra-
tie einbringt und engagiert. Das 
heißt: Eigene Listen aufstellen, 
gemeinsam mit Migrantinnen 
und Migranten oder Organisati-
onen, die sich in diesem Feld en-
gagieren. Integration kann nur 
funktionieren, wenn sich neben 
den bereits vielen ehrenamtlich 
Engagierten in den kommunalen 
Gremien auch die betroffenen 
Menschen engagieren. Hier gilt 
es, vor der Kommunalwahl auch 
dafür zu werben, dass alle Wahl-
berechtigten von ihrer Stimme 
Gebrauch machen. 

Spricht man in der Fläche mit den Genossinnen und Genossen vor Ort über Integrationsräte, so 

könnten die Rückmeldungen nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite finden sich sehr 

aktive Gremien, die die Förderung der Mitbestimmung und Teilhabe von Migrantinnen und 

Migranten fördern und auf der anderen Seite finden sich auch solche, die ihren Platz in der 

politischen Arbeit scheinbar nicht gefunden haben und als - teilweise sogar lästige - Anhängsel 

einer nicht gewollten Beteiligung von Migrantinnen und Migranten von Politik und Verwaltung 

gesehen werden. Dieses Bild kann nicht zufriedenstellen.

„Es ist ganz entscheidend für die 
Integrationspolitik der Landesre-
gierung, dass wir auf Landesebe-
ne einen legitimierten und kom-
petenten Ansprechpartner ha-
ben“, so unterstrich im Jahr 2014 
der damalige Integrationsminis-
ter Guntram Schneider die Bedeu-
tung der Interessenvertretung al-
ler Migrantinnen und Migranten 
Nordrhein-Westfalens – den Lan-
desintegrationsrat NRW. 

Der Landesintegrationsrat ist der 
Dachverband der derzeit 107 kom-
munalen Fachgremien für Integra-
tionspolitik Nordrhein-Westfalens, 
den Integrationsräten. Die von 
den Migrant/innen urgewählten 
Interessensvertreter/innen gestal-
ten auf Augenhöhe mit entsand-
ten Ratsmitgliedern die Kommu-
nalpolitik vor Ort. Die Integrati-
onsräte entsenden Delegierte in 
die Mitgliederversammlung und 
den Hauptausschuss des Landes-
integrationsrates NRW und wäh-
len den Vorstand. In diesen Gre-
mien beraten und erarbeiten die 
Delegierten die inhaltlichen Posi-
tionen. Der Vorstand des Landes-
integrationsrates bündelt die An-

liegen und Interessen seiner Mit-
glieder und artikuliert ihren poli-
tischen Willen auf Landesebene. 

Mit der einstimmigen Verab-
schiedung des Teilhabe- und In-
tegrationsgesetzes im Landtag 
NRW am 8. Februar 2012, wur-
de der Landesintegrationsrat ge-
setzlich als demokratisch legiti-
mierte, politische Interessensver-
tretung der Migrant/innen ver-
ankert. Das Land NRW hat sich 
laut § 10 „Vertretung auf Landes-
ebene“ verpflichtet, den Landes-
integrationsrat NRW bei integra-
tionspolitischen Fragen anzuhö-
ren. Dementsprechend wird der 
Landesintegrationsrat regelmä-
ßig eingeladen, Stellungnahmen 
zu integrationspolitischen The-
men einzureichen und an Anhö-

rungen teilzunehmen. Die Frage-
stellungen reichen von Konzepten 
für eine kultursensible Altenpflege 
oder rechtliche Rahmenbedingun-
gen für einen gleichberechtigten 
Zugang für alle zu frühkindlicher 
Bildung, Schule und Ausbildung, 
die Unterbringung Geflüchte-
ter in Landesunterkünften bis hin 
zur Weiterentwicklung der politi-
schen Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

Als erster Ansprechpartner des 
Landtags und der Landesregie-
rung in integrationspolitischen Fra-
gen steht der Landesintegrations-
rat NRW im regen Austausch mit 
den demokratischen Landtags-
fraktionen und der Landesregie-
rung. Hierbei gibt er oftmals neue 
Impulse und bringt Ideen und 

Konzepte ein, die die Lebenssi-
tuation und die Perspektive der 
Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund verdeutlichen. Dies ge-
schieht im Rahmen von persönli-
chen Gesprächen, Tagungen und 
Informationsveranstaltungen, die 
u.a. in Kooperation mit dem Land 
NRW durchgeführt werden. Dar-
über hinaus trägt die Landesre-
gierung immer wieder Projekte 
des Landesintegrationsrates, et-
wa zur Förderung der natürlichen 
Zweisprachigkeit oder der geziel-
ten Einbindung von Eltern in die 
Schullaufbahn ihrer Kinder. Die 
grundlegenden Themen des Lan-
desintegrationsrates bestehen in 
der Herstellung von Bildungsge-
rechtigkeit durch Wertschätzung 
der besonderen Potenziale von 
Kindern mit Migrationshinter-
grund, der Berücksichtigung von 
Diskriminierung, Rassismus und 
Rechtsextremismus, der interkul-
turellen Öffnung der Verwaltung 
und insbesondere der politischen 
Teilhabe der Menschen mit Migra-
tionsgeschichte in NRW. So setzt 
er sich seit Jahrzehnten immer 
wieder für das kommunale Wahl-
recht für alle ein. 

Der Grundsatz der politischen Ar-
beit des Landesintegrationsrates 
NRW liegt in der Überzeugung, 
dass Integration nur dann gelingt, 
wenn alle Gesellschaftsmitglieder 
dieselben Möglichkeiten haben, 
ihre Interessen und Ideen politisch 
zu vertreten. Nur wenn alle Men-
schen Zugang zur Gestaltung der 
Gesellschaft haben und politische 
Verantwortung übernehmen kön-
nen, ist ein friedliches, gleichbe-
rechtigtes Miteinander möglich.  

Der Landesintegrationsrat verleiht 
den Migrant/innen Nordrhein-
Westfalens eine politische Stim-
me. Als überparteilicher und fach-
politischer Verband ist er keiner 
Partei, sondern nur dem Gemein-
wohl verpflichtet.  Er orientiert 
sich in seiner Arbeit nicht an den 
Einzelinteressen verschiedener Mi-
grantengruppen oder denen der 
Mehrheitsbevölkerung. Politische 
Themen behandelt er im Hin-
blick auf ihre gesamtgesellschaft-
liche Tragweite. Damit leistet der 
Landesintegrationsrat NRW einen 
wesentlichen Beitrag zum Zusam-
menleben in einer von vielen Kul-
turen geprägten Gesellschaft.  

Der Landesintegrationsrat NRW – 
die Migrantenvertretung für Nordrhein-Westfalen

Ein gleichwertiger Zugang zu po-
litischen Willensbildungsprozes-
sen ist unabdingbar für ein fried-
liches, gleichberechtigtes Mitein-
ander, geprägt von gegenseitiger 
Achtung. In der politischen Betei-
ligung aller Menschen mit Migra-
tionshintergrund liegt die Grund-
voraussetzung für Integration. 
Dieser Grundsatz ist Kernaufga-
be und zugleich Antriebsfeder des 
Landesintegrationsrates NRW.

In unserer Demokratie artikuliert 
sich der politische Wille der Bür-
gerinnen und Bürger über die Teil-
nahme an freien, gleichen und 
geheimen Wahlen der Volksver-
treter in die Stadt- und Kreisräte, 

die Landes- und Bundesparlamen-
te. Hier werden die Weichen für 
gesetzliche Rahmenbedingungen 
gestellt und Ressourcen verteilt. 
Wer deutscher Staatsangehöriger 
ist, verfügt über das Privileg durch 
die Stimmabgabe bei Wahlen auf 
verschiedener Ebene seine Interes-
sen und Vorstellungen einzubrin-
gen und unsere Gesellschaft mit-
zugestalten.

Für einen Teil der Migrantinnen 
und Migranten in Nordrhein-
Westfalen besteht die einzige 
Möglichkeit der politischen Ein-
flussnahme in der Wahl ihrer In-
teressensvertreterinnen und -ver-
treter in die Integrationsräte ihrer 

Kommune. In diesen Fachgremien 
beraten sich die urgewählten Mi-
grantenvertreterinnen und -ver-
treter mit entsandten Ratsmitglie-
dern zu integrationspolitischen 
Fragestellungen und gestalten 
ganz konkret die Lebensbedin-
gungen vor Ort. In dieser politi-
schen Zusammenarbeit sind alle 
Mitglieder des Integrationsrates 
einander ebenbürtig und setzen 
sich für die kulturelle, soziale und 
politische Gleichstellung der Mi-
grantinnen und Migranten ein. 
Durch die Verzahnung von Inte-
grationsrats- und  Ratsarbeit wird 
ermöglicht, dass auch Menschen 
mit Migrationshintergrund sich 
füreinander in der Stadtpolitik 
einsetzen können.

Durch Wahlen politisch mitzu-
bestimmen, ist ein Privileg, dass 
ein jeder und eine jede dringend 
nutzen sollte. Alle für den Integ-
rationsrat Wahlberechtigten sind 
dringend dazu aufgerufen, den 
Interessen aller Migrantinnen und 

Migranten – sei es Schutz vor Ras-
sismus und Diskriminierung, die 
Förderung der natürlichen Zwei-
sprachigkeit und Bildungsgerech-
tigkeit für ihre Kinder, die Inter-
kulturelle Öffnung der Verwal-
tung als Vorbild für die gesamte 
Gesellschaft – durch die Abgabe 
ihrer Stimme politisches Gewicht 
zu verleihen.  

Eingebürgerte, Nachkommen aus-
ländischer Eltern, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit durch Geburt 
erlangt haben, und EU-Bürgerin-
nen und -Bürger sind nicht nur für 
den Integrationsrat, sondern auch 
für die Kommunalwahlen wahl-
berechtigt. Sie sollten die Chance 
nutzen, für beide Wahlen ihr poli-
tisches Gewicht in die Waagscha-
le zu legen. Das aktive und passive 
Recht, an demokratischen Wahlen 
teilzunehmen, ist nicht nur ein un-
schätzbares Privileg – es beinhal-
tet auch, Verantwortung für alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft zu 
tragen. 

Unsere Demokratie wird von eben-
dieser Verantwortung für das Ge-
meinwohl, von einem Zugehörig-
keitsgefühl für unsere Gesellschaft 
und von gegenseitiger Solidarität 
getragen. Der politische Einsatz 
für unsere Demokratie kann nicht 
allein durch den Urnengang erfüllt 
werden. Es braucht Menschen, die 
sich zur Wahl stellen und sich per-
sönlich für Gleichberechtigung, 
Freiheit und Menschenwürde ein-
setzen. Der Landesintegrationsrat 
NRW appelliert an alle Wahlbe-
rechtigten, für den Integrationsrat 
– und wenn möglich – auch für 
den Stadtrat zu kandidieren.  

In diesen Zeiten des erstarkenden 
Rechtspopulismus und Rechtsex-
tremismus, der es sich zum Ziel 
gesetzt hat, unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung 
auszulöschen, gilt mehr denn je: 
Setzt euch ein, macht euch stark, 
verbündet euch für unsere vielfäl-
tige und gleichberechtigte Gesell-
schaft! 

Von Engin Sakal, Landesgeschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW

Von Engin Sakal, Landesgeschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW
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Während meiner über 40-Jahre an-
haltenden Tätigkeit als Sozialbera-
ter für Migrantinnen und Migran-
ten musste ich mich auch mit der 
Frage des demokratischen Willens-
bildungsprozesses meines Klien-
tenkreises befassen. Anfangs wa-
ren Migranten zugleich Ausländer. 
Diese Menschen waren, obwohl 
ihr Anteil an der Gesamtbevölke-
rung die Grenze von 25 % erreicht 
und übersprungen hatte und ih-
re Aufenthaltsdauer bereits Jahr-
zehnte betrug, noch immer von 
demokratischen Willensbildungs-
prozessesen ausgeschlossen. 

Als die Stadt Köln den Ausländer-
beirat per Urwahl präsentierte, 
sprachen viele von einem „Alibi-
gremium“. Auch ich gehörte zu 
den Skeptikern. 

Der heutige Landesintegrations-
ratsvorsitzende, Tayfun Keltek, 
überzeugte mich mit dem Argu-
ment: „Haben wir was Anderes in 
der Hand? Oder gar was Besseres? 
Also, lass uns das Geringe ergrei-
fen und daran arbeiten, es ausrei-
fen zu lassen!“ Als stellvertreten-
der Vorsitzender arbeitete Tayfun 
Keltek dann während der ersten 
Wahlperiode daran, die bestehen-
de Konstellation umzugestalten. 
Mit Erfolg: Bereits in der zweiten 
Periode waren neben Einzelbewer-
bern auch Listen zur Wahl zugelas-

sen und der Vorsitzende des Gre-
miums wurde durch die gewählten 
Gremiumsmitglieder aus ihren ei-
genen Reihen bestimmt. Dennoch 
blieb es bei einem Gremium ohne 
eigene Rechte und Befugnisse. 

Die Gemeindeordnung NRW hat-
te diese Mauer der Nichtbefugnis-
se errichtet und der Rat der Stadt 
Köln konnte daran selbst nichts 
ändern. So wurde der Blick nach 
Düsseldorf gerichtet. Durch ener-
gische Überzeugungsarbeit der 
Landespolitik gelang es, die LAGA 
als Dachverband der Ausländer-
beiräte zu gründen. Die Landesre-
gierung erkannte diesen auch als 
Gesprächspartner in Migrations-
fragen an und die Änderung der 
Gemeindeordnung NRW wurde 
nach und nach angepasst. Es ging 
also vorwärts.

Mittlerweile war auch ich über-
zeugt, in dem Gremium mitmi-
schen zu wollen. Die Integrations-

räte lösten die Ausländerbeiräte 
ab. Je nach Kommune haben sie 
ihre eigenen Etats und Kompeten-
zen. Jedes Mitglied hat das Recht, 
Anfragen an die Verwaltung zu 
richten. Jedes Gremium kann An-
träge an den Rat stellen und hat 
bei der Behandlung seiner Anträ-
ge Rederecht im Rat. Wir in Köln 
sind unmittelbar zuständig für die 
Mittelverteilung an die interkul-
turellen Zentren der Stadt. Darü-
ber hinaus haben wir einen Etat, 
über den wir selbstständig verfü-
gen können und die Freiheit, ei-
genständige Presseerklärungen 
abzugeben. Die Arbeit des Gremi-
ums wird durch Facharbeitskreise 
inhaltlich unterstützt.

Nach gut 20-jähriger Mitarbeit im 
Kölner Integrationsrat und den 
Vorgängergremien kann ich über 
die strukturellen Verbesserungen 
hinaus auf Verbesserungen und 
Erfolge für die Menschen mit Mig-
rationshintergrund zurückblicken. 
Dieser Platz hier reicht nicht aus, 
eine vollständige Aufzählung ab-
zubilden. Dennoch möchte ich ei-
nige Beispiele geben, was in Köln 
durch Initiative des Integrationsra-
tes erreicht wurde:

 � Nach Auslagerung der Müll-
abfuhr betrug der Anteil der 
Mitarbeitenden mit Migrations-
hintergrund unter 3 %. Durch 

intensive Zusammenarbeit mit 
dem Personalamt wurde er auf 
über 20 % erhöht. 

 � Der Bedeutung der Bilingualität 
wird in Köln Rechnung getra-
gen. Bilinguale Kindertages-
stätten und bilinguale Schulen/
Schulklassen sind mittlerweile 
gang und gäbe in Köln.

 � Die Einrichtung eines Integrati-
onsmuseums ist ein Erfolg des 
Integrationsrates. 

 � Zur Erinnerung der NSU Atten-
tate in Köln wird ein Mahnmal 
errichtet. 

 � Etwa 40 interkulturelle Zentren 
fördern in der Stadt durch viel-
fältige Weise die Integration der 
Migrantinnen und Migranten. 
Der Etat wird durch den Integra-
tionsrat verwaltet und verteidigt.

 � Die Durchführung einer mehr-
jährigen Einbürgerungskampa-
gne durch den Integrationsrat, 
hat den Anteil der Eingebürger-
ten weit über den Durchschnitt 
in NRW angehoben.

Hinter allen strukturellen und in-
haltlichen Erfolgen steht das En-
gagement von Einzelnen. Hier ist 
ganz klar der heutige Vorsitzende 
des Landesintegrationsrates und 
des Kölner Integrationsrates Tay-
fun Keltek hervorzuheben.

Der Anteil der Ratsmitglieder in 
Köln ist verglichen mit dem Mig-
rantenanteil an der Gesamtbevöl-
kerung noch sehr gering. Das ist 
ein Manko der Parteien. Selbst-
verständlich ersetzen die Integ-
rationsräte nicht das kommunale 
Wahlrecht, sie ermöglichen aber 
die aktive Teilhabe der betroffe-
nen Menschen. Die Integrations-
räte fördern die Integration und 
suchen nach Lösungen für die 
Probleme von Migrantinnen und 
Migranten über Parteigrenzen 
hinweg. Mit dem kommunalen 
Wahlrecht für Ausländer würden 
die Migranten in allen Parteien 
und Gremien vertreten sein, aber 
im Fokus werden nicht mehr die 
gemeinsamen Interessen und Pro-
bleme stehen.

Die aktuelle Form der Gestaltung 
der Integrationsräte halte ich op-
timal für die Vertretung der allge-
meinen Interessen von Migrantin-
nen und Migranten. Denn dort sit-
zen die Vertreter der Parteien ent-
sprechend ihrem Anteil im Rat mit 
den direkt gewählten Mitgliedern 
zusammen, können an gemeinsa-
men Lösungen arbeiten und sie 
direkt in den Rat geben. 

Dass die Integrationsratswahlen 
mit den Kommunalwahlen zu-
sammen stattfinden, ist richtig. 
Dadurch wird die Wahlbeteili-
gung für beide Gremien aus mei-
ner Sicht deutlich erhöht.

Ein Erfahrungsbericht von Turan Özküçük, direkt gewähltes Mitglied im Integrationsrat der Stadt Köln.

Vom Alibi-Gremium zum Ratsausschuss – Der Integrationsrat
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Wahlrecht wahrnehmen – Verantwortung tragen
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integrationsrates bündelt die An-

liegen und Interessen seiner Mit-
glieder und artikuliert ihren poli-
tischen Willen auf Landesebene. 

Mit der einstimmigen Verab-
schiedung des Teilhabe- und In-
tegrationsgesetzes im Landtag 
NRW am 8. Februar 2012, wur-
de der Landesintegrationsrat ge-
setzlich als demokratisch legiti-
mierte, politische Interessensver-
tretung der Migrant/innen ver-
ankert. Das Land NRW hat sich 
laut § 10 „Vertretung auf Landes-
ebene“ verpflichtet, den Landes-
integrationsrat NRW bei integra-
tionspolitischen Fragen anzuhö-
ren. Dementsprechend wird der 
Landesintegrationsrat regelmä-
ßig eingeladen, Stellungnahmen 
zu integrationspolitischen The-
men einzureichen und an Anhö-

rungen teilzunehmen. Die Frage-
stellungen reichen von Konzepten 
für eine kultursensible Altenpflege 
oder rechtliche Rahmenbedingun-
gen für einen gleichberechtigten 
Zugang für alle zu frühkindlicher 
Bildung, Schule und Ausbildung, 
die Unterbringung Geflüchte-
ter in Landesunterkünften bis hin 
zur Weiterentwicklung der politi-
schen Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

Als erster Ansprechpartner des 
Landtags und der Landesregie-
rung in integrationspolitischen Fra-
gen steht der Landesintegrations-
rat NRW im regen Austausch mit 
den demokratischen Landtags-
fraktionen und der Landesregie-
rung. Hierbei gibt er oftmals neue 
Impulse und bringt Ideen und 

Konzepte ein, die die Lebenssi-
tuation und die Perspektive der 
Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund verdeutlichen. Dies ge-
schieht im Rahmen von persönli-
chen Gesprächen, Tagungen und 
Informationsveranstaltungen, die 
u.a. in Kooperation mit dem Land 
NRW durchgeführt werden. Dar-
über hinaus trägt die Landesre-
gierung immer wieder Projekte 
des Landesintegrationsrates, et-
wa zur Förderung der natürlichen 
Zweisprachigkeit oder der geziel-
ten Einbindung von Eltern in die 
Schullaufbahn ihrer Kinder. Die 
grundlegenden Themen des Lan-
desintegrationsrates bestehen in 
der Herstellung von Bildungsge-
rechtigkeit durch Wertschätzung 
der besonderen Potenziale von 
Kindern mit Migrationshinter-
grund, der Berücksichtigung von 
Diskriminierung, Rassismus und 
Rechtsextremismus, der interkul-
turellen Öffnung der Verwaltung 
und insbesondere der politischen 
Teilhabe der Menschen mit Migra-
tionsgeschichte in NRW. So setzt 
er sich seit Jahrzehnten immer 
wieder für das kommunale Wahl-
recht für alle ein. 

Der Grundsatz der politischen Ar-
beit des Landesintegrationsrates 
NRW liegt in der Überzeugung, 
dass Integration nur dann gelingt, 
wenn alle Gesellschaftsmitglieder 
dieselben Möglichkeiten haben, 
ihre Interessen und Ideen politisch 
zu vertreten. Nur wenn alle Men-
schen Zugang zur Gestaltung der 
Gesellschaft haben und politische 
Verantwortung übernehmen kön-
nen, ist ein friedliches, gleichbe-
rechtigtes Miteinander möglich.  

Der Landesintegrationsrat verleiht 
den Migrant/innen Nordrhein-
Westfalens eine politische Stim-
me. Als überparteilicher und fach-
politischer Verband ist er keiner 
Partei, sondern nur dem Gemein-
wohl verpflichtet.  Er orientiert 
sich in seiner Arbeit nicht an den 
Einzelinteressen verschiedener Mi-
grantengruppen oder denen der 
Mehrheitsbevölkerung. Politische 
Themen behandelt er im Hin-
blick auf ihre gesamtgesellschaft-
liche Tragweite. Damit leistet der 
Landesintegrationsrat NRW einen 
wesentlichen Beitrag zum Zusam-
menleben in einer von vielen Kul-
turen geprägten Gesellschaft.  

Der Landesintegrationsrat NRW – 
die Migrantenvertretung für Nordrhein-Westfalen

Ein gleichwertiger Zugang zu po-
litischen Willensbildungsprozes-
sen ist unabdingbar für ein fried-
liches, gleichberechtigtes Mitein-
ander, geprägt von gegenseitiger 
Achtung. In der politischen Betei-
ligung aller Menschen mit Migra-
tionshintergrund liegt die Grund-
voraussetzung für Integration. 
Dieser Grundsatz ist Kernaufga-
be und zugleich Antriebsfeder des 
Landesintegrationsrates NRW.

In unserer Demokratie artikuliert 
sich der politische Wille der Bür-
gerinnen und Bürger über die Teil-
nahme an freien, gleichen und 
geheimen Wahlen der Volksver-
treter in die Stadt- und Kreisräte, 

die Landes- und Bundesparlamen-
te. Hier werden die Weichen für 
gesetzliche Rahmenbedingungen 
gestellt und Ressourcen verteilt. 
Wer deutscher Staatsangehöriger 
ist, verfügt über das Privileg durch 
die Stimmabgabe bei Wahlen auf 
verschiedener Ebene seine Interes-
sen und Vorstellungen einzubrin-
gen und unsere Gesellschaft mit-
zugestalten.

Für einen Teil der Migrantinnen 
und Migranten in Nordrhein-
Westfalen besteht die einzige 
Möglichkeit der politischen Ein-
flussnahme in der Wahl ihrer In-
teressensvertreterinnen und -ver-
treter in die Integrationsräte ihrer 

Kommune. In diesen Fachgremien 
beraten sich die urgewählten Mi-
grantenvertreterinnen und -ver-
treter mit entsandten Ratsmitglie-
dern zu integrationspolitischen 
Fragestellungen und gestalten 
ganz konkret die Lebensbedin-
gungen vor Ort. In dieser politi-
schen Zusammenarbeit sind alle 
Mitglieder des Integrationsrates 
einander ebenbürtig und setzen 
sich für die kulturelle, soziale und 
politische Gleichstellung der Mi-
grantinnen und Migranten ein. 
Durch die Verzahnung von Inte-
grationsrats- und  Ratsarbeit wird 
ermöglicht, dass auch Menschen 
mit Migrationshintergrund sich 
füreinander in der Stadtpolitik 
einsetzen können.

Durch Wahlen politisch mitzu-
bestimmen, ist ein Privileg, dass 
ein jeder und eine jede dringend 
nutzen sollte. Alle für den Integ-
rationsrat Wahlberechtigten sind 
dringend dazu aufgerufen, den 
Interessen aller Migrantinnen und 

Migranten – sei es Schutz vor Ras-
sismus und Diskriminierung, die 
Förderung der natürlichen Zwei-
sprachigkeit und Bildungsgerech-
tigkeit für ihre Kinder, die Inter-
kulturelle Öffnung der Verwal-
tung als Vorbild für die gesamte 
Gesellschaft – durch die Abgabe 
ihrer Stimme politisches Gewicht 
zu verleihen.  

Eingebürgerte, Nachkommen aus-
ländischer Eltern, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit durch Geburt 
erlangt haben, und EU-Bürgerin-
nen und -Bürger sind nicht nur für 
den Integrationsrat, sondern auch 
für die Kommunalwahlen wahl-
berechtigt. Sie sollten die Chance 
nutzen, für beide Wahlen ihr poli-
tisches Gewicht in die Waagscha-
le zu legen. Das aktive und passive 
Recht, an demokratischen Wahlen 
teilzunehmen, ist nicht nur ein un-
schätzbares Privileg – es beinhal-
tet auch, Verantwortung für alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft zu 
tragen. 

Unsere Demokratie wird von eben-
dieser Verantwortung für das Ge-
meinwohl, von einem Zugehörig-
keitsgefühl für unsere Gesellschaft 
und von gegenseitiger Solidarität 
getragen. Der politische Einsatz 
für unsere Demokratie kann nicht 
allein durch den Urnengang erfüllt 
werden. Es braucht Menschen, die 
sich zur Wahl stellen und sich per-
sönlich für Gleichberechtigung, 
Freiheit und Menschenwürde ein-
setzen. Der Landesintegrationsrat 
NRW appelliert an alle Wahlbe-
rechtigten, für den Integrationsrat 
– und wenn möglich – auch für 
den Stadtrat zu kandidieren.  

In diesen Zeiten des erstarkenden 
Rechtspopulismus und Rechtsex-
tremismus, der es sich zum Ziel 
gesetzt hat, unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung 
auszulöschen, gilt mehr denn je: 
Setzt euch ein, macht euch stark, 
verbündet euch für unsere vielfäl-
tige und gleichberechtigte Gesell-
schaft! 

Von Engin Sakal, Landesgeschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW

Von Engin Sakal, Landesgeschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW
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Während meiner über 40-Jahre an-
haltenden Tätigkeit als Sozialbera-
ter für Migrantinnen und Migran-
ten musste ich mich auch mit der 
Frage des demokratischen Willens-
bildungsprozesses meines Klien-
tenkreises befassen. Anfangs wa-
ren Migranten zugleich Ausländer. 
Diese Menschen waren, obwohl 
ihr Anteil an der Gesamtbevölke-
rung die Grenze von 25 % erreicht 
und übersprungen hatte und ih-
re Aufenthaltsdauer bereits Jahr-
zehnte betrug, noch immer von 
demokratischen Willensbildungs-
prozessesen ausgeschlossen. 

Als die Stadt Köln den Ausländer-
beirat per Urwahl präsentierte, 
sprachen viele von einem „Alibi-
gremium“. Auch ich gehörte zu 
den Skeptikern. 

Der heutige Landesintegrations-
ratsvorsitzende, Tayfun Keltek, 
überzeugte mich mit dem Argu-
ment: „Haben wir was Anderes in 
der Hand? Oder gar was Besseres? 
Also, lass uns das Geringe ergrei-
fen und daran arbeiten, es ausrei-
fen zu lassen!“ Als stellvertreten-
der Vorsitzender arbeitete Tayfun 
Keltek dann während der ersten 
Wahlperiode daran, die bestehen-
de Konstellation umzugestalten. 
Mit Erfolg: Bereits in der zweiten 
Periode waren neben Einzelbewer-
bern auch Listen zur Wahl zugelas-

sen und der Vorsitzende des Gre-
miums wurde durch die gewählten 
Gremiumsmitglieder aus ihren ei-
genen Reihen bestimmt. Dennoch 
blieb es bei einem Gremium ohne 
eigene Rechte und Befugnisse. 

Die Gemeindeordnung NRW hat-
te diese Mauer der Nichtbefugnis-
se errichtet und der Rat der Stadt 
Köln konnte daran selbst nichts 
ändern. So wurde der Blick nach 
Düsseldorf gerichtet. Durch ener-
gische Überzeugungsarbeit der 
Landespolitik gelang es, die LAGA 
als Dachverband der Ausländer-
beiräte zu gründen. Die Landesre-
gierung erkannte diesen auch als 
Gesprächspartner in Migrations-
fragen an und die Änderung der 
Gemeindeordnung NRW wurde 
nach und nach angepasst. Es ging 
also vorwärts.

Mittlerweile war auch ich über-
zeugt, in dem Gremium mitmi-
schen zu wollen. Die Integrations-

räte lösten die Ausländerbeiräte 
ab. Je nach Kommune haben sie 
ihre eigenen Etats und Kompeten-
zen. Jedes Mitglied hat das Recht, 
Anfragen an die Verwaltung zu 
richten. Jedes Gremium kann An-
träge an den Rat stellen und hat 
bei der Behandlung seiner Anträ-
ge Rederecht im Rat. Wir in Köln 
sind unmittelbar zuständig für die 
Mittelverteilung an die interkul-
turellen Zentren der Stadt. Darü-
ber hinaus haben wir einen Etat, 
über den wir selbstständig verfü-
gen können und die Freiheit, ei-
genständige Presseerklärungen 
abzugeben. Die Arbeit des Gremi-
ums wird durch Facharbeitskreise 
inhaltlich unterstützt.

Nach gut 20-jähriger Mitarbeit im 
Kölner Integrationsrat und den 
Vorgängergremien kann ich über 
die strukturellen Verbesserungen 
hinaus auf Verbesserungen und 
Erfolge für die Menschen mit Mig-
rationshintergrund zurückblicken. 
Dieser Platz hier reicht nicht aus, 
eine vollständige Aufzählung ab-
zubilden. Dennoch möchte ich ei-
nige Beispiele geben, was in Köln 
durch Initiative des Integrationsra-
tes erreicht wurde:

 � Nach Auslagerung der Müll-
abfuhr betrug der Anteil der 
Mitarbeitenden mit Migrations-
hintergrund unter 3 %. Durch 

intensive Zusammenarbeit mit 
dem Personalamt wurde er auf 
über 20 % erhöht. 

 � Der Bedeutung der Bilingualität 
wird in Köln Rechnung getra-
gen. Bilinguale Kindertages-
stätten und bilinguale Schulen/
Schulklassen sind mittlerweile 
gang und gäbe in Köln.

 � Die Einrichtung eines Integrati-
onsmuseums ist ein Erfolg des 
Integrationsrates. 

 � Zur Erinnerung der NSU Atten-
tate in Köln wird ein Mahnmal 
errichtet. 

 � Etwa 40 interkulturelle Zentren 
fördern in der Stadt durch viel-
fältige Weise die Integration der 
Migrantinnen und Migranten. 
Der Etat wird durch den Integra-
tionsrat verwaltet und verteidigt.

 � Die Durchführung einer mehr-
jährigen Einbürgerungskampa-
gne durch den Integrationsrat, 
hat den Anteil der Eingebürger-
ten weit über den Durchschnitt 
in NRW angehoben.

Hinter allen strukturellen und in-
haltlichen Erfolgen steht das En-
gagement von Einzelnen. Hier ist 
ganz klar der heutige Vorsitzende 
des Landesintegrationsrates und 
des Kölner Integrationsrates Tay-
fun Keltek hervorzuheben.

Der Anteil der Ratsmitglieder in 
Köln ist verglichen mit dem Mig-
rantenanteil an der Gesamtbevöl-
kerung noch sehr gering. Das ist 
ein Manko der Parteien. Selbst-
verständlich ersetzen die Integ-
rationsräte nicht das kommunale 
Wahlrecht, sie ermöglichen aber 
die aktive Teilhabe der betroffe-
nen Menschen. Die Integrations-
räte fördern die Integration und 
suchen nach Lösungen für die 
Probleme von Migrantinnen und 
Migranten über Parteigrenzen 
hinweg. Mit dem kommunalen 
Wahlrecht für Ausländer würden 
die Migranten in allen Parteien 
und Gremien vertreten sein, aber 
im Fokus werden nicht mehr die 
gemeinsamen Interessen und Pro-
bleme stehen.

Die aktuelle Form der Gestaltung 
der Integrationsräte halte ich op-
timal für die Vertretung der allge-
meinen Interessen von Migrantin-
nen und Migranten. Denn dort sit-
zen die Vertreter der Parteien ent-
sprechend ihrem Anteil im Rat mit 
den direkt gewählten Mitgliedern 
zusammen, können an gemeinsa-
men Lösungen arbeiten und sie 
direkt in den Rat geben. 

Dass die Integrationsratswahlen 
mit den Kommunalwahlen zu-
sammen stattfinden, ist richtig. 
Dadurch wird die Wahlbeteili-
gung für beide Gremien aus mei-
ner Sicht deutlich erhöht.

Ein Erfahrungsbericht von Turan Özküçük, direkt gewähltes Mitglied im Integrationsrat der Stadt Köln.

Vom Alibi-Gremium zum Ratsausschuss – Der Integrationsrat

Gerd Altmann auf Pixabay

Wahlrecht wahrnehmen – Verantwortung tragen
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Das Hertener SPD-Duo Dr. Frank 
Lelke (Kreistagskandidat und 
Sprecher des Hertener SPD Digi-
tal-Symposiums) und der Land-
tagsabgeordnete Carsten Löcker 
trommeln lautstark für das The-
ma Digitalisierung in ihrer Stadt 
und ihrem Kreis. Sehr früh bele-
gen sie das Thema für die SPD 
und führen seit mehr als ein-
einhalb Jahren erfolgreich Digi-
tal-Symposien durch, Informa-
tions- und Diskussionsplattfor-
men für Bürgerinnen und Bürger 
mit hochkarätigen Referenten aus 
Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Oliver Burkhard (CHRO 
ThyssenKrupp), Sebastian Hart-
mann MdB (SPD Landesvorsitzen-
der NRW), Francesco Grioli (Haupt-
vorstand IG BCE), Gerd-Micha-
el Hüsken (Accenture), Prof. Dr. 
Reinhard Schütte (Uni Duisburg-
Essen), Günter Mossal (Pressspre-
cher Deutsche Telekom), Christi-
na Kampmann MdL (Digital-Spre-
cherin NRW SPD), Dirk Erlhöfer 
(Hauptgeschäftsführer Arbeitge-
berverband Westfalen), um nur 
einige Namen zu nennen. Frank 
Lelke und Carsten Löcker ist wich-
tig, zentrale Zukunftsthemen der 
Bürger und der Stadt aufzuneh-
men und konkrete Lösungen an-
zubieten. „Wir erreichen damit 
immer größeren Zuspruch, spe-
ziell bei den jüngeren- Bürgerin-
nen/Bürgern und bewerben und 
kommunizieren es über eine Viel-
zahl sozialer Medien wie Youtu-
be, Instagram, usw. Schließlich 
erhalten wir auch großen Zu-
spruch aus der SPD- Landtags-

fraktion und der Bundestags-
fraktion in Berlin“, so Carsten 
Löcker.

Aktuell haben beide im Rah-
men eines Digital-Symposiums 
im November 2019 mit Hertener 
und Recklinghäuser Schulleitun-

gen die Probleme und Heraus-
forderungen in Sachen Digital-
Pakt und digitaler Schule thema-
tisiert. Die wichtigsten Ergebnisse 
sind in ein ganzheitliches IT- und 
Supportmodell, das sogenannte 
„DIGITAL@Herten Schools“, ein-
geflossen. Parallel werden Best 
Practice-Modelle in Köln und in 
Gelsenkirchen vor Ort besichtigt 
und mit den kommunalen Ex-
perten diskutiert. Die Erkenntnis-
se hieraus fließen zur Validierung 
des spezifischen Ansatzes der bei-
den Sozialdemokraten ein. „Her-
ten muss zukunftsfähig bleiben, 
speziell für unsere Kinder. Aktu-

elle Studien belegen, dass jun-
ge Familien und Berufseinsteiger 
die Wahl ihres Wohnortes bzw. 
ihres Arbeitgebers verstärkt von 
dem strukturellen Umfeld abhän-
gig machen; dazu gehören ganz 
wesentlich qualifizierte Lehrerin-
nen und Lehrer in einer Schule mit 
stabiler und gut ausgestatteter di-
gitaler Infrastruktur“, postuliert 
Frank Lelke am Rande eines Besu-
ches bei der Stadt Gelsenkirchen.

Spezifisch für ihren ganzheitlichen 
Ansatz ist die Einbindung der zen-
tralen Stakeholder für eines der 
wichtigsten Zukunftsthemen Her-
tens. Vertreter der Stadt Herten, 
der Stadtwerke Herten und der 

Hertener Schulen sind Inputge-
ber für die zukunftsfähige und zu-
kunftssichernde Lösung. Der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende 
der NRW SPD und Landratskandi-
dat für den Kreis Recklinghausen, 
Michael Hübner, ist begeistert: „Di-
gitalisierung ist auch ein Schwer-
punktthema meiner zukünftigen 
Arbeit für den Kreis Recklinghau-
sen. Frank und Carsten erstellen 
damit einen beispiellosen Blue-
print, der im Grundsatz auf sämt-
liche Kommunen im Kreis passt 
und übertragen werden muss. 
Deshalb unterstütze ich die bei-
den mit allen Kräften!“

Best-Practice / SGK-Intern6

DIGITAL@Herten Schools
Von Dr. Frank Lelke, Sprecher des Digital-Symposiums der 
Hertener SPD und Kandidat für den Kreistag Recklinghausen

Seit dem 1. Januar verstärkt Andreas 
Behncke (39) das Team der SGK NRW. 
Er ist Nachfolger von Hanna Schulze 
und übernimmt u. a. die Politikbereiche 
Familie, Kinder, Jugend, Arbeit, Gesund-
heit, Soziales, Umwelt und Klimaschutz.

Vor seinem Start bei der SGK NRW war 
er bei einer Landesbehörde beschäftigt 
und bringt kommunalpolitische Erfah-
rung aus Dormagen mit. 

Herzlich willkommen im Team!

Im Dialog mit Hertener Schulleitungen, Vertretern der 
Stadt Herten und Vertretern der digitalen Modellkommune 
Gelsenkirchen. Carsten Löcker, Thomas Sowa (Stadt GE), Anja 
Herzberg (Stadt GE), Dr. Frank Lelke und Numan Terzi (v.l.)

PERSONAL

Stellenausschreibung
Die SGK NRW sucht zur Verstärkung des 
Teams in der Landesgeschäftsstelle zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

       Chefsekretär/in (m/w/d).

Aussagekräftige Bewerbungen sind bis 
zum 6. März 2020 zu richten an:
bewerbung@sgk-nrw.de

Die vollständige Stellenausschreibung 
kann hier heruntergeladen werden:

Der Tätigkeitsbereich umfasst im Wesentlichen: 

 � Koordinierung, Vorbereitung, 
Kalkulation und Organisation 
von landesweiten 
Veranstaltungen, Kongressen 
und Gremiensitzungen 

 � Terminverwaltung 
(Miterstellung der 
Jahresplanung, Koordination 
und Vorbereitung von 
Terminen, Besucherempfang, 
Führen der Wiedervorlage) 

 � Schreibarbeiten und 
Korrespondenz (Posteingang 

sichten und verteilen, 
Annahme und Vermittlung 
von Telefonaten, Pflege der 
Kontaktdaten)  

 � Schreiben nach Diktat und 
eigenständig nach grober 
Vorgabe erstellen 

 � technische Vorbereitung 
von Seminaren und 
Fachtagungen 

 � interne Büroorganisation

Wir bieten eine verantwortungsvolle, 
interessante und vielseitige Tätigkeit 
in einem abwechslungsreichen 
Aufgabengebiet.

SGK-Buchtipp

Im neugefassten BDSG hat der Ge-
setzgeber sowohl die EU-Richtlinie 
zur Datenverarbeitung im Bereich 
der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit umgesetzt, als 
auch die Ergänzungen und Spezifi-
zierungen der Datenschutz-Grund-
verordnung eingefügt. Es wird ins-
besondere auf die Abgrenzung 
der Anwendungsbereiche von 
DS-GVO und BDSG eingegangen, 
ebenso wird die Rechtsauffassung 
der Datenschutzbehörden und der 
bereichsspezifische Datenschutz 
genauer betrachtet. 

Die Herausgeber sind Prof. Peter 
Gola und Prof. Dr. Dirk Heckmann. 
Prof. Gola ist ehem. Vorstandsvor-
sitzender der Gesellschaft für Da-
tenschutz und Datensicherung, 
sowie Professor a.D. für Dienst-
recht an der Verwaltungsfach-
hochschule in Wiesbaden. Prof. Dr. 
Heckmann ist nebenamtlicher Ver-
fassungsrichter am Bayerischen 
Verfassungsgerichtshof und In-
haber des Lehrstuhls für Inter-
netrecht, Sicherheitsrecht und öf-
fentliches Recht der Universität 
Passau. 

BUNDESDATENSCHUTZGESETZ-KOMMENTAR

Von Prof. Peter Gola und Prof. Dr. Dirk Heckmann, C.H.BECK, 13. Auf-
lage, 2019, 792 Seiten, DIN A5, ISBN: 978-3-406-72878-5, 85,00 Euro

Bild von Elias Schäfer und Steve Riot auf Pixabay

_Bild von Peggy und M
arco Lachm

ann-Anke auf Pixabay



Jahrgang 17, Ausgabe 1, 2020

Wenn Menschen ihre Rechnun-
gen für Strom oder Gas nicht be-
zahlen können und ihnen der 
Strom abgestellt wird, ist dies für 
die Betroffenen ein dramatischer 
Einschnitt, der nicht nur die all-
tägliche Lebensqualität und Ge-
sundheit bedroht, sondern auch 
die Teilhabe am sozialen Leben 
grundlegend beeinträchtigt, da 
ohne Strom weder Kühlschränke, 
Heizungen, Telefone oder das In-
ternet funktionieren.  

In Großbritannien ist die Energie-
armut seit über 40 Jahren öffentli-
ches Thema. In Deutschland steht 
die Diskussion verstärkt im Zusam-
menhang mit der Energiewende 
und dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Investitionen in er-
neuerbare Energien werden über 
subventionierte Preise gefördert 
und beschleunigen so die Ener-
giewende hin zu klimafreundli-
chen Energieformen. Die Kosten 

werden über die EEG-Umlage als 
Teil des Strompreises auf die Ver-
braucher umgelegt. Der Strom-
preis steigt, gleichzeitig kommt 
aber auch der Ausbau erneuerba-
rer Energien schneller voran. 

Steigende Energiepreise belasten 
insbesondere einkommensschwa-
che Haushalte überproportional.  
Zwar ist „durch die Systeme zur 
Sicherung des Existenzminimums 
nach dem SGB II und dem dritten 
sowie vierten Kapitel des SGB XII 
[…] eine auskömmliche Versor-
gung mit Energie sichergestellt“ 
(Bundestag, 2017, 13), jedoch pro-
fitieren hiervon nicht die soge-
nannten „Grenzhaushalte“, also 
Haushalte knapp oberhalb der of-
fiziellen Armutsgr  enze und sind 
von Energiearmut betroffen.  

Einkommenstransfers können zwar 
die Lage der Betroffenen abmil-
dern, lösen aber unter energiepoli-

tischen Gesichtspunkten den Kern 
des Problems nicht. Denn eine Lö-
sung, um die Energieverbrauche 
zu senken und so Energiearmut 
einzudämmen, sind Investitio-
nen in die Wohnstätte oder elek-
trische Geräte zur Erhöhung der 
Energieeffizienz. Gerade einkom-
mensarme Haushalte können 
sich diese Investitionen aufgrund 
von hohen Investitionskosten 
und langen Amortisationszeiten 
nicht leisten. Hier liegt ein hohes 
Potenzial für politische Interven-
tionen. 

Ein Beispiel ist das Angebot 
„NRW bekämpft Energiearmut“ 

der Verbraucherzentrale NRW. 
Das Projekt wird seit der SPD-
geführten Landesregierung 2012 
durch das Land gefördert. Im Fo-
kus stehen besonders schutz-
würdige Verbraucherhaushalte 
und die Prävention von Energie-
armut. Das Beratungsangebot ist 
kostenlos und wird von der Ver-
braucherzentrale NRW bereits 
in den Städten Aachen, Alsdorf, 
Bochum, Bottrop, Dortmund, 
Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, 
Köln, Krefeld, Witten, Wuppertal 
angeboten. 

Weitere politische Handlungsfel-
der zeigt die Verbraucherzentra-

le auf und fordert verständliche 
und klar erkennbare (bspw. durch 
drucktechnische Hervorhebun-
gen) Sperrandrohungen und -an-
kündigungen, die Deckelung der 
Mahn- und Inkassogebühren so-
wie der Sperr- und Entsperrkos-
ten, eine Verpflichtung zur un-
mittelbaren Wiederherstellung 
der Energieversorgung mit Ab-
schluss einer tragfähigen Regu-
lierungsvereinbarung bei Zahlung 
der ersten Rate, einen Anspruch 
auf (darlehensweise) Übernah-
me von Haushaltsenergieschul-
den für Verbraucher im Sozialleis-
tungsbezug sowie eine Energie-
kostenkomponente im Rahmen 
des Wohngelds für Menschen mit 
Niedrigeinkommen. 
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„NRW bekämpft 
Energiearmut“ der 
Verbraucherzentrale NRW 

Die Energiewende sozial gerecht zu gestalten, ist eine der größ-

ten Aufgaben der Sozialdemokratie und unterscheidet diese in 

ihrer Herangehensweise von anderen Parteien. Ein Teilaspekt der 

sozialen Energiewende ist die Energiearmut. 

Armut durch Energiewende!?
Einkommensarme Haushalte bekommen Probleme

Die Leistungen der Städte an ih-
re jeweiligen Ratsfraktionen (z.B. 
Überlassung von Räumen und Be-
reitstellung einer IT-Infrastruktur) 
unterliegen auch unter den geän-
derten Rahmenbedingungen des 
neuen Umsatzsteuerrechts ab 2021 
(§ 2b UStG) weiterhin nicht der 
Umsatzsteuer, da die Leistungs-
beziehungen zwischen Stadt und 
Stadtrats-Fraktionen als nicht steu-
erbare Innenumsätze gewertet 
werden können.  

Dies gilt allerdings nur so lang, wie 
zwischen Stadt und Ratsfraktionen 
keine Leistungsverträge über die 
von der Stadt an die Ratsfraktionen 
erbrachten Leistungen geschlossen 
werden. Es empfiehlt sich von da-
her, jetzt mit genügend Vorlauf die 
Vertragsbeziehungen zwischen der 
Fraktion und der Stadt auf etwaige 
Leistungsverträge hin zu überprü-
fen und ggf. andere Regelungsmo-
delle in Erwägung zu ziehen.  

Als praktisch sicherlich relevantestes 
Beispiel ist hier an einen Mietver-

trag bei der Überlassung von Räum-
lichkeiten für die Fraktionen als Teil 
der Fraktionsmittel zu denken. 

Sofern Fraktionen von den Städten 
die zu ihrer Aufgabenerledigung 
notwendigen Räume sowie die da-
zu notwendigen Sach- und Dienst-
leistungen, einschließlich der durch 
die Städte zur Verfügung gestell-
ten Informations- und Kommuni-
kationseinrichtungen, nach Maß-
gabe der Haushaltspläne unent-
geltlich überlassen werden und 
auch die Sachleistungen nicht 
in das Eigentum der Fraktionen 
übergehen, geht das Ministerium 
der Finanzen des Landes Nord-
rhein Westfalen davon aus, dass 
insofern auch nach dem 1.1.2021 
die Leistungen nicht der Umsatz-
steuer unterliegen. Anders wird 
es sich dann verhalten, wenn die 
Räumlichkeiten der Fraktion im 
Rahmen eines klassischen privat-
rechtlichen Mietvertrages überlas-
sen und damit ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen Leistung 
und Entgelt begründet wird.

Die Frage, ob und in welchem 

Umfang auch Fraktionen neben 

der Partei Öffentlichkeitsarbeit 

betreiben dürfen, spielt gera-

de in Wahlkampfzeiten immer 

wieder eine große Rolle. Was 

darf eine Fraktion überhaupt?  

Nach der Gemeinde-
ordnung (GO NRW) 
wirken die Ratsfrak-
tionen bei der Wil-

lensbildung und Ent-
scheidungsfindung 
in der Vertretung 
mit. Sie können in-
soweit ihre Auffas-

sung öffentlich dar-
stellen – §56 Abs. 2 
GO NRW.  

Die Öffentlichkeits-
arbeit von Fraktionen ist so-

mit sogar eine gesetzliche Auf-
gabe. Da sich die Ratsfraktionen 
aber zu einem Großteil aus öf-
fentlichen Mitteln finanzieren, ist 
der Bereich, in dem eine Fraktion 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben 
darf, beschränkt. Sie dürfen also 

nicht – im Gegensatz zur Partei 
– allgemeine Erklärungen und 
Statements zu allen tagespoli-
tischen Themen abgeben.  

Den Fraktionen wird durch die 
in der Gemeindeordnung zu-
gewiesenen Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereiche auch im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
eine enge Grenze vorgegeben. 
Erforderlich ist somit stets ein 
örtlicher Bezug zur Gemeinde. 
Allgemeine Wahlkampfaussagen 
sind damit tabu. Dies gilt insbe-
sondere für z.B. bezahlte Anzei-
gen zu Themen, die keinen kom-
munalpolitischen Bezug aufwei-
sen, z.B. die außenpolitischen Be-
ziehungen zu Russland oder den 
USA. 

Als Abgrenzung von zulässiger 
Öffentlichkeitsarbeit und unzu-
lässiger Wahlwerbung nennt das 
Bundesverfassungsgericht Indizi-
en für eine unzulässige Wahlwer-
bung. Anhand dieser Indizien lässt 
sich jedoch nicht immer eine klare 
Aussage dazu treffen. Es gibt im 
Einzelfall nicht immer ein klares 

„ja“ oder „nein“ – son-
dern vielmehr Bereiche, 
die eine Grauzone dar-
stellen.  

Solche Indizien sind 
beispielsweise die re-
k lamehaf te Aufma-

chung einer Anzeige, durch 
die der Informationsgehalt hin-
ter den Werbecharakter zurück-
tritt. Dies kann etwa durch ei-
ne prägnante Hervorhebung in 
Großbuchstaben, ganz- oder 
halbseitige Fotos erfolgen. Auch 
klassische Wahlkampfmittel, wie 
etwa flächendeckende Flug-
blattaktionen, Hausverteilun-
gen, Plakatierungen oder die 
klassischen Give-aways wie Ku-
gelschreiber und Einkaufschips 
gehören hierher. Besonderhei-
ten gelten ferner in den letzten 
sechs Wochen des Wahlkamp-
fes. Hier darf zwar die Öffent-
lichkeitsarbeit der Fraktion fort-
gesetzt, aber nicht gezielt ge-
steigert werden. Wie immer bei 
Rechtsfragen kommt es auf den 
Einzelfall an. Wir beraten Euch 
gerne ganz konkret. 

Öffentlichkeitsarbeit von 
(Rats)fraktionen im Wahlkampf

Umsatzbesteuerung von 
Leistungen an Ratsfraktionen 
(§ 2b UStG)
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